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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1992

Norm

BewG §25

GGG §15 Abs1

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 15 Abs 1 GGG, die den gemeinen Wert der (unbeweglichen) Sache für maßgebend erklärt, wenn

kein Einheitswert "besteht", gilt nur für jene fälle, in denen aus anderen Gründen als der Nichterreichung der

Freibeträge des § 25 BewG kein Einheitswert festgestellt wurde.
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